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ten Jahreskreditpläne in eigener Verantwortung zu 
bestätigen. Die Bestätigung kann mit der Erteilung von 
Auflagen verbunden werden.

(6) Die Generaldirektoren der Kombinate und der 
WB sowie der Präsident der Rbbd haben im Rahmen 
der ihnen bestätigten Quartalskreditpläne die Quar
talskreditpläne der Betriebe und ВТ zu bestätigen.

(7) Die Leiter der Betriebe, ВТ und deren wirt
schaftsleitende Organe sind in ihren Bereichen für die 
Einhaltung der bestätigten Kreditpläne verantwortlich 
und haben die Durchführung der Kreditpläne zu analy
sieren und in den Rechenschaftslegungen vor den'über- 
geordneten Leitern über die Einhaltung und Durch
führung der Kreditpläne zu berichten. Die Einhaltung 
und Durchführung der Kreditpläne ist in die Analysen
tätigkeit der Bank einzubeziehen.

(8) Die Bank hat durch die Festlegung der Kredit
bedingungen auf die Einhaltung der bestätigten Kre- 
ditpläne un'er Beachtung der ökonomischen Erforder
nisse Einfluß zu nehmen und darauf zu achten, daß die 
im Zusammenhang mit der Bestätigung der Kredit
pläne erteilten Auflagen und festgelegten Maßnahmen 
realisiert werden.

(9) Die Direktoren der zuständigen Bankfilialen 
haben das Recht, Kredite gemäß §§ 9 bis 12 dieser An
ordnung entsprechend den ökonomischen Erfordernis
sen auch dann auszureichen oder die Leiter der finan
zierenden Niederlassungen der Bank zur Ausreichung 
zu ermächtigen, wenn diese Kredite bei der Aufstel
lung der Quartalskreditpläne noch nicht berücksichtigt 
werden konnten.

§4
Kreditzweck und Kreditobjekt

(1) Die Kredite werden zur Finanzierung von Um
laufmitteln gewährt, die für die Vorbereitung und 
Durchführung der den staatlichen Aufgaben entspre
chenden und durch Wirtschaftsverträge gedeckten Pro
duktion und Warenzirkulation benötigt werden. Das 
sind:

a) Kredite zur Finanzierung der planmäßigen Um
laufmittel (Plankredite),

b) Kredite zur Deckung eines zeitweiligen Finanz
bedarfs auf Grund von Maßnahmen und Vorgän
gen, die im volkswirtschaftlichen Interesse liegen 
(Zusatzkredite im volkswirtschaftlichen Interesse),

c) Kredite zur Deckung eines zeitweiligen Finanz
bedarfs infolge planwidriger Vorgänge (Zusatz
kredite für Planwidrigkeiten).

(2) Die Kredite sind entsprechend den Ursachen des 
Kreditbedarfs zu differenzieren. Dabei ist die ökono
mische Bedeutung des Kreditnehmers und seine Funk
tion im Investitionsbauwesen zu berücksichtigen. 3

(3) Die Kredite müssen durch Kreditobjekte gedeckt 
sein, die dem Kreditzweck gemäß Abs. 1 entsprechen. 
Kreditobjekte sind:

a) Umlaufmittel entsprechend den Richtsatzplanposi
tionen,

b) Forderungen aus Warenlieferungen und sonstigen 
’ Leistungen.

Den Kreditobjekten sind die aus Zwischen- und Über
brückungskredit gebildeten Guthaben auf Sonderkon
ten bzw. die Objekte, die aus den Mitteln der Sonder
konten finanziert sind, gleichgestellt.

(4) Von der Kreditgewährung ausgeschlossen sind:
аf Objekte gemäß Abs. 3, die nicht dem Kreditzweck 

gemäß Abs. 1 entsprechen, sofern nicht Sonder
kredite gemäß § 13 Abs. 1 Buchst, b dieser An
ordnung gewährt werden,

b) nicht ordnungsgemäß gelagerte Bestände,
c) Objekte gemäß Abs. 3, die aus anderen Quellen 

zu finanzieren sind,
d) vom Besteller nicht fristgerecht bezahlte oder 

strittige Forderungen.

§5
Kreditfrist

(1) Der Kredit ist in Übereinstimmung mit den plan
mäßigen Umschlagsfristen oder zu den im Kreditver
trag besonders festgelegten Terminen zurückzuzahlen.

(2) Für die Laufzeit der Kredite zur Finanzierung von 
Lieferungen und Leistungen bei der Vorbereitung und 
Durchführung von Investitionen gelten die Bestimmun
gen des § 27 Abs. 4 der Investitionsverordnung vom 
25. September 1964 (GBl. II S. 785) und deren Durch
führungsbestimmungen.

§ 6

Kreditzinsen

(1) Die Kredite sind zu verzinsen.

(2) Die Zinssätze sind unter Berücksichtigung der
a) ökonomischen Ursachen des Kreditbedarfs sowie 

der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Kredit
zweckes und des Kreditobjektes,

b) Kreditdisziplin bei der Erfüllung der Kreditver
träge

zu differenzieren.

(3) Werden höhere Zinssätze als für die Richtsatz
plankredite vereinbart, so kann die Bank in Höhe der 
Differenz die berechneten Zinsen ganz oder teilweise 
erstatten, wenn die im Kreditvertrag hierfür festgeleg
ten Bedingungen eingehalten worden sind.

§7
Grundlagen für die Kreditgewährung

(1) Die Kreditnehmer haben der Bank als Grundlage 
für die Kreditgewährung einzureichen: *

a) die Pläne entsprechend den planmethodischen Be
stimmungen,

b) die Kreditanträge, in denen der Kreditzweck, die 
Höhe des Kreditbedarfs, die vorgesehene Tilgung 
des Kredites und die bei Zusatzkrediten für Plan
widrigkeiten notwendigen Maßnahmen zur Be
seitigung der planwidrigen Vorgänge anzugeben 
sind,

c) die periodischen Berichte und Analysen über die 
Planerfüllung entsprechend den gesetzlichen Be
stimmungen,

d) eine nach Monaten unterteilte Anlage zum Richt
satzplan als Nachweis für die Entwicklung der 
unvollendeten Bau- und Montageproduktion.


